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Hinweise zum Verzeichnis "Gesetzliche Feiertage und Tage, die in 
der Schweiz wie gesetzliche Feiertage behandelt werden" 
 

 

1. Das Verzeichnis steht im Zusammenhang mit Artikel 11 des Europäischen Überein-

kommens vom 16. Mai 1972 über die Berechnung von Fristen (SR 0.221.122.3).  

 

Dieses Übereinkommen ist für die Schweiz am 28. April 1983 in Kraft getreten. Es re-

gelt die Berechnung von Fristen auf dem Gebiet des Zivil-, Handels- und Verwal-

tungsrechts einschliesslich des diese Gebiete betreffenden Verfahrensrechts, soweit 

diese Fristen durch Gesetz, von einem Gericht oder einer Verwaltungsbehörde fest-

gelegt werden (Artikel 1). 

 

2. Das Verzeichnis enthält die gesetzlichen Feiertage in der Schweiz sowie die Tage, 

die in der Schweiz im Sinne des Artikels 5 dieses Übereinkommens wie solche be-

handelt werden.  

 

Mit Erklärung der Ständigen Vertretung der Schweiz beim Europarat vom 

6. Dezember 2010 wurde das Verzeichnis notifiziert. Es gilt als die aktuelle konsoli-

dierte Liste der per 1. Januar 2011 in der Schweiz für die Eidgenossenschaft und die 

26 Kantone geltenden gesetzlichen Feiertage sowie der Tage, die in der Schweiz im 

Sinn des Artikels 5 dieses Übereinkommens als solche behandelt werden (vgl. Liste 

der Erklärungen auf der offiziellen Homepage des Vertragsbüros des Europarats).  

 

3. Das Verzeichnis stellt keine Liste der arbeitsrechtlichen Feiertage bzw. der arbeitsge-

setzlich den Sonntag gleichgestellten gesetzlichen Feiertage dar. Es handelt sich 

auch nicht um ein allgemeines Verzeichnis der gesetzlichen Ruhe- oder Feiertage der 

Schweiz bzw. in den verschiedenen Kantonen. Dafür sind einzig die verschiedenen 

eidgenössischen oder kantonalen gesetzlichen Regelungen massgebend.  

 

Für die Liste der in den Kantonen gemäss Artikel 20a des Bundesgesetzes vom 

13. März 1964 über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (Arbeitsgesetz; 

SR 822.11) als Feiertage den Sonntagen gleichgestellten Tage wird auf die entspre-

chenden Gesetze sowie das Verzeichnis der den Sonntagen gleichgestellten kanto-

nalen Feiertage des Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, Direktion für Arbeit, ver-

wiesen. 
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